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Aus der Gemeinderatssitzung am 16.02.2022 
1. Bebauungsplan „Südlich-der-General-von-Holzing-Straße II“; 

a.)Satzungsbeschluss  
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat am 26. Januar 
2022 den Beschluss gefasst: „Der Bebauungsplan „Südlich der Gene-
ral –von-Holzing-Straße II“ der Gemeinde Bollschweil vom 21. Juli 
2021 (öffentlich bekanntgemacht am 12. August 2021) wird vorläu-
fig außer Vollzug gesetzt.“ Einzige Begründung war ein angeblicher 
Abwägungsfehler aufgrund der im Bebauungsplanaufstellungs-
verfahren eingeholten schalltechnischen Untersuchung vom März 
2020. Der VGH hält für möglich, dass die Gemeinde anders entschie-
den hätte, wenn sie zwei Fehler des Gutachtens bzw. der Abwägung 
gekannt hätte: Zwei Anliegergrundstücke liegen im Wohn-, nicht im 
Mischgebiet; allerdings werden auch die Wohngebietswerte deut-
lich eingehalten. Und die Gemeinde hätte erwägen müssen, ob vom 
Wohngebiet anstelle des zunächst geplanten und gutachterlich ge-
prüften Sondergebiets mehr Lärm ausgeht. Die Verwaltung hat das 
Lärmgutachten aktualisieren lassen und die Begründung ergänzt. 
Außerdem hat sie eine ergänzende Stellungnahme zur Entwässe-
rungssituation eingeholt. Außenwirksame Verpflichtungen wurden 
nicht eingegangen. Der Gemeinderat wurde über den Verfahrens-
stand unterrichtet, die Vergabe der Grundstücke wurde gestoppt, 
die Interessenten wurden über die aktuelle Lage informiert. Der 
Rechtsanwalt der Gemeinde empfiehlt, der Gemeinderat möge 
auf der Grundlage der neuen Gutachten und Stellungnahmen neu 
abwägen und entscheiden, ob er an dem Bebauungsplan auch in 
Kenntnis der Rügen und angeblichen Mängel von Bebauungsplan 
und Gutachten in der bisherigen Form festhält. Zur ebenfalls strei-
tigen raumordnungsrechtlichen Frage des Wohnbauflächenbedarfs 
hat der VGH nur festgestellt, dass sie schwierig zu beantworten sei. 
Wenn die Gemeinde nun schon einen neuen Abwägung- und Sat-
zungsbeschluss fassen muss, kann sie vorsorglich auch eine Abwä-
gung zur sogenannten Teilnichtigkeit vornehmen. Sie kann feststel-
len, was gelten soll, wenn der Bebauungsplan tatsächlich zu viele 
Neubauflächen umfasst. Dazu empfiehlt die Verwaltung, an die Be-
schlussfassung vom 21.04.2021 zu einer Bauabschnittsbildung anzu-
knüpfen und festzustellen, dass die Gemeinde an dem Bebauungs-
plan im Umfang des ersten Bauabschnitts auch dann ohne jegliche 
inhaltlichen Änderungen festhält, wenn das Bebauungsplangebiet 
verkleinert werden müsste. Die Verwaltung empfiehlt ferner eine 
Zusage im Eilverfahren, dass die Gemeinde die Vermarktung des 
zweiten Bauabschnitts im Falle rechtlicher Bedenken des Gerichts 
zurückstellt. Die Gemeinde ist auch erneut auf die Kläger zugegan-
gen, um eine einvernehmliche Lösung zu erreichen, damit Ruhe in 
der Gemeinde einkehrt. Leider konnte der Gemeinderat auf die For-
derungen der Kläger nicht eingehen. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt mit einer Gegenstimme und einer Ent-
haltung: 
1.)   Die Änderungsvorschläge aus den Vergleichsgesprächen wer-

den verworfen, die getroffenen Festsetzungen bekräftigt und 
die Ergänzung der Begründung zu diesem Thema wie aus der 
Anlage ersichtlich beschlossen. 

2.)   Der räumliche Umgriff des Bebauungsplans wird beibehalten, 
Überlegungen zu einer Verkleinerung der Fläche werden ver-
worfen. 

3.)   Selbst im Falle fehlerhafter Ermittlungen der künftigen Lär-
mauswirkungen wird an dem Bebauungsplan festgehalten bis 
zur Grenze rechtlich zulässiger Lärmbelastungen der Anwoh-
ner. 

4.)   Im Falle einer Teilnichtigkeit des Bebauungsplan wegen zu gro-
ßem Umgriffs soll jedenfalls der ganze erste Bauabschnitt mit 
Ausnahme nur der Bebauung um den ganz westlichen Erschlie-
ßungsast verwirklicht werden und der Bebauungsplan mit al-
len Festsetzungen für diesen Teil unverändert bleiben. 

5.)    Im Fall neuer rechtlicher Bedenken des VGH im Eilverfahren 

wird die Verwaltung ermächtigt, eine Zusage des Inhalts abzu-
geben, dass Vermarktung und Bebauung des aus der Begrün-
dung ersichtlichen 2. Bauabschnitt zurückgestellt werden, bis 
das Normenkontrollverfahren in der Hauptsache abgeschlos-
sen ist, längstens aber bis Jahresende 2024. 

6.)    Der Bebauungsplan wird unter neuerlicher gesamthafter Ab-
wägung erneut zur Satzung beschlossen mit den Festsetzun-
gen wie bisher unter Ergänzung der Begründung nebst Anla-
gen. 

b) Abwägungsbeschluss zur Erschließung 
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat am 26. Januar 
2022 den Beschluss gefasst: „Der Bebauungsplan „Südlich der Ge-
neral-von-Holzing-Straße II“ der Gemeinde Bollschweil vom 21. Juli 
2021 (öffentlich bekanntgemacht am 12. August 2021) wird vorläu-
fig außer Vollzug gesetzt.“ 
Nach Erhalt des Beschlusses hat die Gemeinde vorsorglich den ab 
März 2022 vorgesehenen Bau der Erschließungsanlagen gestoppt. 
  
1.)   Laut unserem Anwalt Prof. Sparwasser lässt diese Entscheidung 

die Zulässigkeit der Erschließungsarbeiten aber grundsätzlich 
unberührt, weil der Bebauungsplan nicht Rechtmäßigkeitsvo-
raussetzung für die Erschließungsarbeiten ist. 

  Diese setzen nur eine fehlerfreie Abwägung und eigenständi-
ge Entscheidung der Gemeinde voraus, die Erschließung vor-
zunehmen. 

2.)  Die Gemeinde hat von den Firmen günstig erscheinende Ange-
bote erhalten. Der Erschließungsträger muss die Vergabe der 
Erschließungsarbeiten bis zum 17.02.2022 vornehmen, weil die 
Baufirmen nicht länger an ihre Angebote gebunden sind. Der 
Baubeginn der Erschließungsarbeiten ist auf den 19.04.2022 
terminiert. Die Erschließungsarbeiten sind dann Anfang 2023 
abgeschlossen. 

  
Die Gemeinde Bollschweil hat bezüglich der Erschließung nun fol-
gende Möglichkeiten: 
1. Variante 
Der Erschließungsträger beauftragt den günstigsten Anbieter am 
17.02.2022 mit den Erschließungsarbeiten. Die Erschließung findet 
damit wie geplant in einem Zug und nur leicht zeitverzögert statt.  

2. Variante 
Der Erschließungsträger beauftragt den günstigsten Anbieter am 
17.02.2022 mit den Erschließungsarbeiten. Als Bauabfolge wird zu-
erst der 1. BA und im Anschluss der 2. BA (Ende des Jahres) erschlos-
sen. Eine zeitliche Unterbrechung für die Baufirma ist zu vermeiden, 
weil sonst Zusatzkosten für die Gemeinde entstehen. Darüber hin-
aus würden bei der abschnittsweisen Erschließung Mehrkosten für 
Baustelleneinrichtung und zusätzlichen Transport von Baustellen-
fahrzeugen entstehen. 
Bei Variante 1 und 2 gilt es abzuwägen, dass, sofern ein Gericht doch 
noch einen Baustopp verfügt, der Erschließungsträger gegenüber 
der Baufirma regresspflichtig wäre. Diese Forderung müsste der Er-
schließungsträger dann an die Gemeinde weitergeben. 

3. Variante: 
Alternativ ist eine Aufhebung der Vergabe am 17.02.2022 denkbar 
und eine erneute Durchführung der Vergabe der Bauarbeiten nur für 
den 1. Bauabschnitt. Der Beginn der Erschließungsarbeiten würde 
sich auf das 3. Quartal 2022 verschieben. Mit einem Abschluss der 
Baumaßnahmen ist dann im ersten Quartal 2023 zu rechnen. Nach-
teil wäre, dass die Kosten für eine abschnittsweise Erschließung stei-
gen würden und Mehrkosten für das erneute Vergabeverfahren ent-
stehen, Vorteil wäre, dass damit eine höhere Rechtssicherheit bzw. 
ein geringeres wirtschaftliches Risiko besteht. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
Zu 1. Grundsatzbeschluss:    
Der Gemeinderat beschließt, die Erschließung so wie in dem aktu-
ellen Bebauungsplanentwurf vorgesehen vorzunehmen; höchst für-
sorglich für den Fall einer gerichtlichen Beanstandung zumindest in 
dem Umfang, wie er dem ersten Bauabschnitt im Sinne des aktuellen 
Bebauungsplanentwurfs entspricht. 
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Zu 2. Varianten: 
Der Gemeinderat beauftragt den Erschließungsträger, den günstigs-
ten Anbieter mit der Erschließung beider Bauabschnitte zu beauftra-
gen, wobei zuerst der 1 Bauabschnitt und dann im Anschluss der 2 
Bauabschnitt umgesetzt werden soll.  

2. Glasfaserausbau in Bollschweil; 

a) Glasfaserausbau Ortsteil St. Ulrich; 
Sachstandbericht von Andreas Hiemer,  S&P Beratungs- und Pla-
nungsgesellschaft mbH 
Herr Andreas Hiemer von der S & P Beratungs- und Planungsgesell-
schaft mbH gibt den derzeitigen Sachstand zum Thema Glasfaser-
ausbau in St. Ulrich bekannt. In St. Ulrich gehören alle Häuser zu den 
weißen Flecken. Die Erschließung ist daher für alle bewohnten Häu-
ser möglich. Bollschweil gehört zu den grauen Flecken. Hier werden 
alle Häuser entlang der Trasse zur Erschließung des weißen Flecks 
vorbereitet. Das Netz wird für die Erschließung der anderen Häuser 
in Bollschweil vorbereitet. Der Beginn der Ausschreibung soll Ende 
Februar 2022 erfolgen. Der Baubeginn Anfang Juni 2022. 
  
b) Beschlussfassung Anbindung von Trassenmitteilungen im 
grauen Fleck bei der Erschließung von weißen Flecken 
Die Trassenanliegenden Adressen im Bereich der grauen Flecken 
sollen bereits im Zuge der Erschließung der weißen Flecken geför-
dert werden und mit an das entstehende Glasfasernetz angebunden 
werden. Die Anbindung ist bautechnisch im Rahmen der Erster-
schließung durch die Synergienutzung kostengünstig zu realisieren. 
In Bollschweil müssten ca. 80 bis 90 Gebäude betroffen sein. Die 
Investition der Hausanschlusskosten würde sich dann auf 240.000 € 
- 270.000 € belaufen. Nach Abzug der Fördermittel läge der kommu-
nale Eigenanteil bei 24.000 – 27.000 €. Der Haushalt der Gemeinde 
wir nicht direkt belastet. Nach Inbetriebnahme erfolgt die Umlage 
über eine Dauer von voraussichtlich 30 Jahren. 
Der Gemeinderat beschließt die Anbindung der trassenanliegenden 
Adressen in den grauen Flecken im Zuge der Erschließung der weißen 
Flecken mit Durchführung über den Zweckverband zuzustimmen. 
   
3. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
mit Haushaltsplan 2022 der Gemeinde und über den Wirt-
schaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Wasserversorgung  

Im Ergebnishaushalt  beträgt die Gesamtsumme der ordentlichen Er-
träge 4.550.985 Euro und die Summe der ordentlichen Aufwendungen 
5.948.668 Euro was ein Gesamtergebnis von -1.397.683 Euro ergibt. 
Im Finanzhaushalt  beläuft sich der Gesamtbetrag der Einzahlun-
gen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.376.485 Euro sowie 
der Auszahlungen auf 5.458.468 Euro aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit, der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstä-
tigkeit beträgt 297.850 Euro, der Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit 916.000 Euro, was einen Finanzierungsmit-
telbedarf aus Investitionstätigkeit von -618.150 Euro ergibt. Der ver-
anschlagte Finanzierungsbedarf aus Ergebnishaushalt und Investiti-
onstätigkeit beträgt -1.700.133 Euro. 
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit be-
läuft sich auf 618.150 Euro, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 77.650 Euro, was einen Finanzierungsmit-
telüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 540.500 Euro ergibt. 
Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Sal-
do des Finanzhaushalts, beträgt  -1.159.633 Euro. 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 618.150 Euro, der Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen auf 125.000 Euro und der Höchstbe-
trag der Kassenkredite auf 1.000.000 Euro festgesetzt. 
Die Steuersätze bleiben unverändert. Die Hebesätze für die Grund-
steuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe betragen nach 
wie vor 360 v.H., für die Grundsteuer B für Grundstücke 390 v.H. und 
für die Gewerbesteuer 380 v.H. der Steuermessbeträge. 

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 
Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes beträgt 
19.870 Euro, der Saldo des Finanzhaushaltes 18.041 Euro. Ebenfalls 
beschlossen werden Kreditermächtigungen in Höhe von 490.000 
Euro und Verpflichtungsermächtigungen von 250.000 Euro. Der 
Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 Euro festgesetzt. 

Beschluss: 
Die Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan 2022 und Finanzpla-
nung bis 2025 der Gemeinde Bollschweil sowie die Wirtschaftsplan-
satzung 2022 mit Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplan bis 2025 des 
Eigenbetriebs Wasserversorgung Bollschweil – St. Ulrich werden 
verabschiedet. Eine ausführliche Darstellung erfolgt mit der Öffentli-
chen Bekanntmachung nach Bestätigung der Rechtmäßigkeit durch 
die Rechtsaufsichtsbehörde bzw. findet sich im Bürger- und Ratsin-
formationssystem auf der Homepage der Gemeinde.  

4. Annahmen von Spenden im Jahr 2021 
Nach der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat über die Annah-
me von Spenden zu beschließen. Der Gemeinderat beschließt die 
Annahme von vier Einzelspenden für Flüchtlinge über insgesamt 
270 Euro, die im Jahr 2021 bei der Gemeinde eingegangen sind. 
 
5. Klimaschutznetzwerk Hexental; 
Ein/e Klimaschutzkoordinator*in soll für die Verwaltungsgemein-
schaft Hexental und die Gemeinde Bollschweil eingestellt werden. 
Voraussichtliche Förderkulisse ca. 60 bis 70 Prozent der Personal-
kosten für ca. drei bis fünf Jahre. Als mögliche Entgeltgruppe ist 
9b TVöD (Arbeitgeberkosten ca. 59.000 €/a) – je nach Arbeitsmarkt 
und Bewerberfeld vorgesehen. Die Anstellung würde über die Ver-
waltungsgemeinschaft Hexental bei Kostenersatz der Gemeinde 
Bollschweil erfolgen. Dies wären ca. 5000 Euro/Jahr. Die Personal-
verwaltung erfolgt über die Verwaltungsgemeinschaft Hexental, als 
fester Sitz wurde die Gemeinde Bollschweil (mobiler Arbeitsplatz) 
vorgeschlagen. 
Die Gemeinde Bollschweil beschließt einstimmig, sich an einer mit 
der Verwaltungsgemeinschaft Hexental geteilten Stelle zur Koor-
dination der zukünftigen Klimaschutzaktivitäten zu beteiligen. Die 
Stelle soll durch verfügbare Förderprogramme so weit wie möglich 
finanziell gefördert werden.  

6. Obstbaum Pflanzaktion Sammelbestellung  
von Obstbäumen, Hochstämmen 
Die Gemeinde möchte den Obstbaumbestand in der Gemeinde er-
weitern. Dafür werden Obstbäume in Form von Hochstämmen von 
der Gemeinde gekauft. Alte Obstsorten sollen bevorzugt werden. 
Die Bäume können von den Bürgern erworben werden. Von der Ge-
meinde soll ein Zuschuss hierfür erfolgen. Eventuell können auch 
entsprechende Baumschnittkurse angeboten werden. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig fünf Euro pro Baum als 
Zuschuss zu bezahlen. Bis zu fünf Bäume pro Person können bezu-
schusst werden. Die darüber hinausgehende Anzahl wird zum Nor-
malpreis von ca. 20 Euro verkauft.  

7. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 
Der Bürgermeister gibt bekannt, dass es keine Beschlüsse aus der 
nichtöffentlichen Sitzung gegeben hat.  

8. Bekanntgaben des Bürgermeisters 
Der Bürgermeister gibt bekannt, dass 
-  die Bauarbeiten in der Schulstraße in KW 8 beginnen. Die Bür-

ger werden durch Wurfzettel informiert. 
-  Angebote für die Sanierung der Brücken  (St Ulrich 15, St. Ulrich 

2) sind eingegangen. 
-  die Abnahme der Brandschutztüren im Flüchtlingsheim Kucku-

cksbad erfolgen soll. 
-  beim Rathaus oder bei der Praxis Dr. Rabbenstein ein Defibrilla-

tor angebracht werden soll. 
-  die Bushaltestelle St. Ulrich Dorf in St. Ulrich Rössle umbenannt 

werden soll.  

9. Anfragen aus dem Gemeinderat 
Aus dem Gemeinderat wird angefragt, wann die Räumlichkeiten im 
Alten Schulhaus vergeben werden können.  

10. Einwohneranfragen 
Von den Einwohnern wird angefragt, 
-  ob ein Gemeindevollzugsdienst in Bollschweil eingesetzt wer-

den könnte.
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Pressemitteilung Bebauungsplan 
General-von Holzing Straße II 
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat am 26. Januar 
2022 den Beschluss gefasst: „Der Bebauungsplan „Südlich der Ge-
neral–von-Holzing-Straße II“ der Gemeinde Bollschweil vom 21. Juli 
2021 (öff entlich bekanntgemacht am 12. August 2021) wird vorläu-
fi g außer Vollzug gesetzt.“ 

Einzige Begründung war ein Abwägungsfehler aufgrund der im Be-
bauungsplanaufstellungsverfahren eingeholten schalltechnischen 
Untersuchung vom März 2020. Der VGH hält für möglich, dass der 
Gemeinderat anders entschieden hätte, wenn er zwei Fehler des Gut-
achtens bzw. der Abwägung gekannt hätte: Zwei Anliegergrundstü-
cke liegen im Wohn-, nicht im Mischgebiet; allerdings werden auch 
die Wohngebietswerte deutlich eingehalten. Und die Gemeinde 
hätte erwägen müssen, ob vom Wohngebiet anstelle des zunächst 
geplanten und gutachterlich geprüften Sondergebiets mehr Lärm 
ausgeht; hier war ursprünglich eine Kindertagesstätte geplant. 

Die Gemeinde hat das Lärmgutachten aktualisieren lassen und die 
Begründung ergänzt. Außerdem hat sie eine ergänzende Stellung-
nahme zur Entwässerungssituation eingeholt. Der Gemeinderat 
wurde über den Verfahrensstand unterrichtet, die Vergabe der 
Grundstücke wurde gestoppt, die Interessenten wurden über die 
aktuelle Lage informiert. 

Die Gemeinde hat nun in der Gemeinderatssitzung am 16.02.2022 
auf der Grundlage der neuen Gutachten einen neuen Satzungsbe-
schluss gefasst und damit den angeblichen Fehler geheilt. 

Vor dieser Sitzung ist die Gemeinde erneut auf die Kläger zugegan-
gen, um eine einvernehmliche Lösung und baldigen Rechtsfrieden 
zu erreichen. Dazu fand am 10. Februar eine Besprechung zwischen 
Verwaltung und einigen Mitgliedern des Gemeinderats einerseits, 
den Klägern andererseits statt. Auch mit dem daraus entstandenen 
Vergleichsangebot hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 
16. Februar befasst. 

Die Gegenseite fordert wie eigentlich schon in dem gesamten Be-
bauungsplanaufstellungsverfahren eine stärker aufgelockerte 
Bebauung. Man sei zur Klagerücknahme nur bereit, wenn die Bau-
träger-Baufenster entlang der Straße mit der aufgelockerten Einfa-
milienhausbebauung im Süden des Plangebiets getauscht werden, 
die drei an der General-von-Holzing-Straße gelegenen straßenparal-
lel angeordneten Baukörper „gedreht“ werden, um so „Sichtachsen“ 
zu schaff en, und jegliche Bebauung entlang der Straße wenigstens 5 
m nach Süden abrückt. 

Wir haben dazu eine Stellungnahme des begleitenden Stadtplaners 
Thiele eingeholt. Dieser rät von den Änderungen aus städtebauli-
chen Gründen dringend ab. Der Ortsrand braucht eine aufgelocker-
te Bebauung. Gedrehte Baukörper würden viel kleiner ausfallen und 
nicht mehr ökonomisch sein, und ein größerer Straßenabstand kos-
tet sehr viel Wohnbaufl äche. Und er verweist noch einmal auf den 
Entstehungsprozess: Der Bebauungsplan in der aktuellen Form ist 
aus einem städtebaulichen Wettbewerb und einer Reihe von intensi-
ven Bürgerbeteiligungen hervorgegangen. 

Der Gemeinderat hat sich mit den Änderungsvorschlägen noch 
einmal eingehend befasst und sieht in jedem einzelnen eine Ver-
schlechterung der bisherigen Planung. Er möchte die städtebauliche 
Qualität und die Zielsetzungen der Gemeinde nicht für die Beschleu-
nigung opfern. Deshalb hält die Gemeinde an den bisherigen Fest-
setzungen des Bebauungsplans unverändert fest und hat in diesem 
Sinn einen neuen Satzungsbeschluss gefasst. 

Des Weiteren haben wir den Beschluss gefasst, zunächst den ers-
ten Bauabschnitt der General-von-Holzing-Straße II ab Mitte April 
zu erschließen – und erst anschließend gegen Ende des Jahres den 
zweiten Bauabschnitt. Die Erschließung setzt keinen Bebauungsplan 
voraus, bleibt daher von dem Beschluss des VGH unberührt und soll 
daher nicht länger aufgeschoben werden. 

Wie sehr die gerichtlichen Auseinandersetzungen über den Be-
bauungsplan die Zuteilung der Grundstücke und den Baubeginn 
tatsächlich verzögern, lässt sich derzeit nicht sagen. Die Gemeinde 
legt nächste Woche dem VGH ihren Änderungsantrag vor und hoff t 

auf eine baldige und diesmal den Bebauungsplan bestätigende Ent-
scheidung des VGH. 

Sie appelliert nachdrücklich an die Kläger, die demokratische, von 
einem breiten Konsens getragene und fachlich fundierte erneute 
Entscheidung jetzt zu akzeptieren und ihre Klage zurückzunehmen. 
Jede weitere Verzögerung kostet die Gemeinde und noch mehr den 
Bauwilligen viel Geld. Im Gemeinderat und wohl auch in der Bevöl-
kerung schwindet das Verständnis für den Widerstand immer weiter. 

Josef Schweizer, Bürgermeister 

Informationen zur Rentenberatung/ 
Sprechtage der Rentenversicherung 
Aufgrund der Corona-Pandemie sind momentan die Präsenzbera-
tungen der Deutschen Rentenversicherung Baden Württemberg in 
Freiburg nur nach Terminvereinbarung möglich. Es fi nden jedoch 
weiterhin die telefonischen Beratungen statt. Hierfür steht folgende 
Rufnummer zur Verfügung: Telefon 0761 207070 

Daneben stehen auch die umfangreichen Online- Dienste zur Ver-
fügung. So ist es zum Beispiel möglich Rentenanträge elektronisch 
über den online-DiensteServices  zu stellen, einen Versicherungs-
verlauf anzufordern oder verschiedene Online Rechner zu nutzen.  

Für Rentenanträge die dringend gestellt werden müssen, steht 
Ihnen Herr Krix von der Rentenversicherung weiterhin im Rat-
haus von Ehrenkirchen zur Verfügung. 

Die nächsten Sprechtage sind am
10.03., 24.03. und 10.04.2022
im Rathaus Ehrenkirchen, Jengerstr. 6, Zimmer Nr. 0.6, Erdgeschoss. 
Wenden Sie sich bitte zur Terminabsprache an das Rathaus in Eh-
renkirchen unter den folgenden Rufnummern:Telefon 07633/804 
-21 Frau Kühlwein, 804-22 Frau Martinelli, 804-23 Frau Kindel 

Bitte zum Sprechtag mitbringen:
Versicherungsunterlagen, Personalausweis, Krankenversicherungs-
karte, Steueridentifi kationsnummer, Bankverbindung (IBAN+ BIC) 

Dienstbetrieb über Fasnet 
Am Rosemendig, 28.02.2022, 

bleibt das Rathaus geschlossen!

Wir bitten um Beachtung. 
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Obstbaumaktion der Gemeinde Bollschweil 
Unter diesem Motto möchte die Gemeinde Bollschweil den Anbau von Hochstammobstbäumen fördern. 
Obstbäume und Streuobstwiesen verschwinden immer mehr aus unserer Landschaft obwohl sie wichtiger Lebensraum vieler 
Insekten sind. Vögel fi nden in den Obstwiesen Nahrung und wertvolle Überwinterungsmöglichkeiten. 
Unser Ziel ist daher der Erhalt dieser landschaftsprägenden Obstbäume. 
  
Die Obstbäume können Sie bei der Gemeinde Bollschweil bestellen. Maximal fünf Bäume werden mit je fünf Euro bezuschusst. 
Der Preis pro Baum wird je nach Bestellmenge bei ca. 20 Euro liegen. Natürlich können Sie auch mehr als fünf Bäume bestellen. 
Der Zuschuss ist jedoch auf fünf Bäume begrenzt. Die Bestellung erledigen Sie auf dem angefügten Bestellcoupon. 
  
Zahlreiche alte Obstsorten wie Berlepsch, Boskoop, Bohnapfel, Kirsche, Birne, Zwetschge und die Mirabelle können Sie erwer-
ben. Damit werden diese Sorten erhalten. Alte Obstsorten sind häufi g robuster und können in der Regel ohne den Einsatz 
von chemischen Mitteln bewirtschaftet werden. Es handelt sich um Hochstämme, die eine Fläche von 70-100m² auf dem 
Grundstück benötigen. 
Bitte beachten Sie daher, dass beim Nachbarrecht ein Mindesgrenzabstand von 4 m einzuhalten ist. 
  
Ihre Bestellung sollte bis zum 11. März 2022 bei der Gemeinde vorliegen. 
  
  

Bitte ankreuzen:  
APFEL

 Berlepsch rot
 Boskoop Schmitz-Hübsch
 Rheinischer Bohnapfel
 
  
KIRSCHE

 Avium Kordia
  
BIRNE

 Bayrische Weinbirne
 
  
ZWETSCHGE 

 Domestica Katinka
 
  
MIRABELLE 

 Domestica syriaca von Nancy Klon 1510

 
  

Bitte ausfüllen: 

Name:  ______________________________________________________________________________________________

Adresse:  ____________________________________________________________________________________________

Telefon:  _____________________________________________________________________________________________

Unterschrift:  _________________________________________________________________________________________

Bestellcoupon  bis zum 11. März 2022 auf dem  Rathaus abgeben 
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Endspurt bei den Vorbereitungen  
für die Bevölkerungsbefragung „Zensus 2022“  
Es braucht noch rund 150 ehrenamtliche Beauftragte  
für die Haushaltsbefragungen im Landkreis  
Breisgau-Hochschwarzwald 

In diesem Jahr steht in Deutschland die große Bevölkerungsbe-
fragung „Zensus 2022“ an. Die Erhebungsstelle für den Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald benötigt noch rund 150 ehrenamtliche 
Beauftrage für die Haushaltsbefragungen vor Ort. Insbesondere für 
Städte und Gemeinden im Schwarzwald sowie im südlichen Land-
kreisgebiet. 

Die Befragungen finden vom 15. Mai 2022 bis 31.Juli 2022 statt. Die 
Erhebungsbeauftragten müssen zum Zensusstichtag am 15. Mai 
2022 mindestens 18 Jahre alt sein, eine Schulung im Zeitraum März 
bis April 2022 besuchen und sich zur Geheimhaltung der bei den 
Befragungen gewonnen Erkenntnisse verpflichten. Für die ehren-
amtliche Tätigkeit wird eine individuelle steuerfreie Entschädigung 
je nach Aufwand von rund 600 bis 1.000 Euro gewährt. 

Weitere Informationen zum Zensus und zur Tätigkeit als Erhebungs-
beauftragte finden Interessierte auf der Homepage des Landratsam-
tes unter der Adresse www.lkbh.de/zensus. Weitere Informationen 
gibt es auch telefonisch unter der Nummer 0761 2187-8444. 

Bewerbungen können Interessierte direkt über die Homepage an 
die Erhebungsstelle Zensus 2022 des Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald senden. 

 
 

Berufliche Netzwerke für die Jobsuche nutzen: 
Online-Seminar am Donnerstag, 17. März 
Bei der Jobsuche kann ein Profil in beruflichen Netzwerken wie Xing 
oder LinkedIn sehr hilfreich sein. Wie der Einstieg gelingt und wor-
auf zu achten ist, beantwortet ein Online-Seminar, zu dem die Kon-
taktstelle Frau und Beruf am Donnerstag, 17. März, von 9 bis 11 Uhr 
einlädt. Die Teilnahme am Seminar ist kostenfrei, die Anzahl der Plät-
ze begrenzt. Eine Anmeldung ist ab Donnerstag, 24. Februar, unter 
www.freiburg.de/frauundberuf möglich. 

Ob digitale Stellenbörse, Unternehmenswebsite oder soziale Netz-
werke: Die Jobsuche läuft heutzutage vor allem online ab. Berufliche 
Netzwerke spielen dabei eine immer wichtigere Rolle. 

Die promovierte Volkswirtin, Gründungs- und Karriereberaterin Ilo-
na Rau informiert die Teilnehmerinnen, wie sie ein professionelles 
Profil erstellen und damit auf sich aufmerksam machen können. 

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Wiedereinstieg kompakt – Infor-
mation und Austausch für Frauen“, zu der die Kontaktstelle Frau und 
Beruf Freiburg - Südlicher Oberrhein regelmäßig einlädt. 

Sie steht allen Frauen offen, die nach einer Familienphase oder be-
ruflichen Auszeit wieder erwerbstätig werden wollen. Das Gesamt-
programm gibt es auf der Internetseite der Kontaktstelle Frau und 
Beruf unter www.freiburg.de/frauundberuf. 

Beratung für Frauen zu beruflichen  
Themen am 24. März 2022 in Müllheim 
Die Kontaktstelle Frau und Beruf berät am 24. März 2022 in Müllheim 
zu Fragen rund um berufliche Orientierung, Wiedereinstieg, Neuo-
rientierung, Berufswahl, Aus- und Weiterbildung, Stellensuche und 
Bewerbung. Wenn Sie Interesse an einem Beratungstermin haben, 
können Sie sich gerne bei der Kontaktstelle Frau und Beruf unter Tel. 
0761 201-1731 anmelden. 
Die Beratungen finden zwischen 9.00 Uhr und 13.00 Uhr im Rathaus 
Müllheim, Bismarckstraße 3, statt. 
Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und neutral. 
Trägerin der Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg – Südlicher 
Oberrhein  ist   die Stadt Freiburg. Das Angebot wird gefördert von 
den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald, 
der IHK Südlicher Oberrhein, der FWTM und dem Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg im Rahmen 
des Landesprogramms der Kontaktstellen. 
Weitere Informationen zum Angebot und zur Arbeit der Kontaktstel-
le Frau und Beruf finden Sie unter:  https://frauundberuf.freiburg.de 
 
 
 

Präventionshinweise des Polizeipräsidiums Freiburg  
aufgrund aktueller Straftaten (Teil 3): 

Betrugsmasche bei eBay-Kleinanzeigen –  
Abzocke mit TAN-Codes 
Diese Betrugs-Masche funktioniert, weil keine persönliche Übergabe 
und Bezahlung der Ware zwischen Käufer und Verkäufer stattfindet. 
Der Betrüger gibt sich als Interessent aus und meldet sich auf das 
Verkaufsinserat. Im Verlauf der ersten Kontaktaufnahme erkundigen 
sich die Täter nach der Möglichkeit die Ware zu versenden. 
Der vermeintliche Käufer zeigt Kaufinteresse und wirkt seriös. Die 
Kommunikation verbleibt entweder auf eBay-Kleinanzeigen oder sie 
wechselt auf Whatsapp, E-Mail oder SMS. 
Der Betrüger gibt an, die Ware per Paypal oder über ein anderes On-
line-Bezahlsystem  kaufen zu wollen. Damit er, der vermeintliche 
Käufer, jedoch vor Betrügern geschützt sei, lässt er dem Verkäufer 
eine PIN in Form eines TAN-Codes per SMS  zukommen. Diesen 
soll der Verkäufer dann anschließend an den vermeintlichen Käufer 
weitergeben. Doch diese TAN ist in Wahrheit eine Transaktions-
nummer, die der Validierung (Überprüfung/Plausibilisierung) einer 
Online-Zahlung dient. Das bedeutet, dass der Verkäufer für Waren, 
die der Täter eingekauft hat, die Bezahlung übernimmt und über den 
Mobilfunkanbieter abgerechnet wird. 
Wir haben einige Tipps für Sie, wie Sie sich davor schützen können: 
-Die gesamte Kommunikation  sollte über die Nachrichtenfunktion 
auf eBay-Kleinanzeigen laufen, 
niemals per E-Mail, Whatsapp oder SMS. 
-Auch vor dem Versenden von Ware ist abzuraten, ebenso wie vor 
dem Versenden von Geld. Treffen Sie den Käufer vor Ort und neh-
men Sie das Geld bar entgegen. 
-Sollte Ihnen ein Käufer einen Code per SMS, E-Mail oder Whats-
app zusenden, geben Sie diesen niemals an ihn heraus. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ist das ein solcher Transaktions-Code. Zudem 
können Sie eine sogenannte Drittanbietersperre  bei Ihrem Mobil-
funkanbieter einrichten lassen. 
Somit wird verhindert, dass Waren über solche Transaktions-Codes 
über Ihre eigene Telefonrechnung abgerechnet werden. 
  
Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich beraten lassen, so 
melden Sie sich gerne über 
freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 
  
Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 

Allgemeine Informationen
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Termine 
Jugendfeuerwehr
Mittwoch, 02.03.2022, 17.00Uhr, Probe der „Kleinen“ 
 
 

Jubilare

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag  
Allen Altersjubilaren, die im Monat März ihren Geburtstag feiern, 
gratulieren wir recht herzlich und wünschen ihnen alles Gute, vor 
allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen. 
 
 

Termine 
Mittwoch (!), 02.03.2022 
Biotonne 

Samstag, 05.03.2022 
Grünschnittsammelstelle im Langendobel  
von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Bitte beachten Sie bei der Anlieferung auf die Grünschnittsammel-
stelle die Hinweise des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald in 
Anbetracht des aktuellen Infektionsgeschehens. U.a. ist auf dem ge-
samten Gelände der Entsotgungseinrichtung eine Mund-Nasen-Be-
deckung zu tragen, sind die Mindestabstände einzuhalten sowie alle 
weiteren Hygieneregeln zu beachten. 

Stellenausschreibung  
der Gemeinde Wittnau 
Die Gemeinde Wittnau sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n 

Fachkraft für den Gemeindebauhof  
in Funktion als stellv. Bauhofleiter (m/w/d) 

mit einer abgeschlossenen Ausbildung in einem handwerkli-
chen, technischen oder landschaftsgärtnerischen Beruf. Das 
Beschäftigungsverhältnis erfolgt in Vollzeit und ist unbefristet. 
Wir bieten einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz bei leis-
tungsgerechter Bezahlung nach dem TVöD. 
Die vollständige Stellenanzeige finden Sie unter www.witt-
nau.de 
Haben Sie Interesse? Dann schicken Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen bitte bis spätestens 11.03.2022, an 
die Gemeindeverwaltung Wittnau, Kirchweg 2, 79299 Wittnau. 
Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Bürgermeister Jörg Kindel, 
Telefon (07 61) 45 64 79 – 0 oder Herr Hauptamtsleiter Thomas 
Egloff, Telefon (07 61) 45 64 79 – 11, Email: gemeinde@witt-
nau.de, gerne zur Verfügung. 

Notruf (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst Telefon 112 

An den Wochenenden und Feiertagen, sowie zu den sprech-
stundenfreien Zeiten stehen niedergelassene Ärztinnen und 
Ärzte ihren Patientinnen und Patienten für die Notfallversor-
gung zur Verfügung. 
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (Allgemein-, 
Kinder-, Augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116 
117 (Anruf ist kostenlos). 
Über die Leitstelle wird Ihnen ein diensthabender Arzt vermit-
telt, sofern der eigene Hausarzt oder behandelnde Facharzt 
nicht erreichbar ist. 
Der nachstehend genannten Aufstellung können Sie sowohl 
die Anschrift, die Rufnummer als auch die aktuellen Öffnungs-
zeiten der Freiburger Notfallpraxen der niedergelassenen Ärz-
te entnehmen. 

Allgemeine Notfallpraxis Freiburg (Erw.),  
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße 3, 79106 Freiburg
Mo, Di, Do 20 – 24 Uhr
Mi und Fr 16 - 24 Uhr
Sa, So und an Feiertagen 8 – 24 Uhr 

Kinderärztliche Notfallpraxis Freiburg, 
St. Josephs-Krankenhaus
Sautierstr. 1, 79104 Freiburg
Mo - Do 19 – 22:30 Uhr
Fr 16 – 22:30 Uhr
Sa, So und an Feiertagen 8 – 22:30 Uhr 
Augenärztliche Notfallpraxis Freiburg,
Universitätsaugenklinik Freiburg
Killianstr. 5, 79106 Freiburg
Mo, Di, Do 19 – 22 Uhr
Mi 13 – 22 Uhr
Fr 16 - 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen 8 – 22 Uhr 

Akut lebensbedrohliche Notfälle werden weiterhin vom 
Rettungsdienst versorgt, der wie gewohnt unter der Rufnum-
mer 112  zu erreichen ist. 
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, 
nur für gesetzlich Versicherte unter 
0711 – 96589700 oder docdirekt.de 

lntegrationsfachdienst Freiburg
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch erkrankte 
und hörbehinderte Arbeitnehmerlnnen und deren Arbeitge-
ber 0711/25 083 2800 

Zahnärztlicher Notfalldienst:  Telefon 0 18 03 / 222 555 40

Telefonseelsorge:  Telefon 08 00 / 1 11 01 11

Trinkwasserversorgung  Telefon 01 71 / 4 92 20 33

Strom Telefon 07623 92-1818

Gas Telefon 08 00 / 2 76 77 67

Kabel-TV Telefon 03 41 / 42 37 20 00 

 
 
Apotheken-Notfalldienst 
Freitag, 25.02.2022: 
Rebland-Apotheke Wolfenweiler  Tel.: 07664 - 63 71 
Basler Str. 24, 79227 Schallstadt (Wolfenweiler) 

Notfalldienst
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Kirchenkabarett in Merzhausen 
Einen Abend mit dem Kirchenkabarett „Die Maulflaschen“ gibt es am 
Freitag, 11. März 2022, um 19:30 Uhr im Pfarrzentrum in Merzhausen. 
Mit ihrem Programm: „Wer´s glaubt!“ bieten „Die Maulflaschen“ All-
tagssatire zwischen Komik und Kabarett in Szenen und Liedern aus 
dem Kirchenleben. 

Allesamt Gemeindereferenten und Religionslehrer beschäftigen sie 
sich tagtäglich mit der Kirche und sorgen sich um sie, schrecken aber 
auch nicht davor zurück, sie mit einem zwinkernden Auge zu kritisie-
ren. Teilnahme ist nur möglich bei vorheriger Anmeldung an mail@
klb-freiburg.de oder telefonisch unter 0761/5144-291. 

Der Eintritt beträgt 10 Euro, der vor Ort zu entrichten ist. Zutritt nur 
unter Einhaltung der am Veranstaltungstag geltenden Coronaver-
ordnung. Veranstalter ist die Katholische Landvolk Bewegung (KLB) 
Freiburg. 

Kath. Seelsorgeeinheit
Batzenberg-Obere Möhlin 
Kath. Pfarrgemeinden St. Hilarius, 
Bollschweil + St. Peter und Paul, St. Ulrich
Anton-Fränznick-Weg 2,
Tel.: 07633/5317; Fax: 07633/802 344, 
E-Mail: Dorothea.Rees@kath-bom.de
Homepage: www.kath-bom.de 
Pfarrbrief per mail? 
www.kath-bom.de/pfarrbriefabo 

Samstag, 26.2. 
18:30 Uhr  Vorabendmesse in Kirchhofen 

Sonntag, 27.2. 
9:00 Uhr  Hl. Messe in St. Ulrich 
19:00 Uhr  Ökumenischer Taizègottesdienst 

Aschermittwoch, 2.3. 
19:00 Uhr  Hl. Messe in Bollschweil 

Donnerstag, 3.3. 
19:00 Uhr  Hl. Messe in Bollschweil 

Freitag, 4.3. 
19:00 Uhr  Hl. Messe in St. Ulrich 

Samstag, 5.3. 
18:30 Uhr  Vorabendmesse in Kirchhofen 

Sonntag, 6.3. 
19:00 Uhr  Hl. Messe in Bollschweil 

  
„Die Zukunft der Ortsgemeinde - Kirchenentwicklung 2030“ 
Die Erzdiözese Freiburg strukturiert sich neu. Ab 2025 wird begon-
nen, 36 Pfarreien in der gesamten Fläche zu installieren. Bisher wird 
die Kirchenentwicklung 2030 in erster Linie von oben betrachtet. 
Uns als Gemeindeteam interessiert aber eher, wie sich unsere Rol-
le verändern wird. Was dürfen wir uns (zu)trauen? Welchen Rahmen 
und welche Freiheiten brauchen Gemeindeteams, um das Leben in 
ihren Gemeinden zu fördern? Welche Gottesdienstformen müssen/
können sich entwickeln? Diese und weitere Fragen stellen wir Tobias 
Aldinger. Er ist Referent im Erzb. Seelsorgeamt und leitet die Fach-
gruppe „Neue Gemeinde-/Gemeinschaftsformen“ im Projekt Kir-
chenentwicklung 2030. Die Veranstaltung ist am Sonntag, 6. März 
2022, im Anschluss an den Gottesdienst um 9:00 Uhr in St. Georg in 
Ehrenstetten. Das Gottesdienstgespräch beginnt um ca. 10:00 Uhr 
im Georgsheim. Sie sind herzlich eingeladen. Wir bitten Sie, eine 
FFP2-Maske zu tragen und Ihren Impfnachweis vorzulegen. Bitte be-
achten Sie auch die aktuellen Corona-Bestimmungen.
Gemeindeteam St. Georg, Ehrenstetten 
  
Impulse in der Fastenzeit 
Impulse mitten in der Fastenzeit: mit Geschichten und Gedanken aus 
dem Ostergarten, Stille, Gebet und Musik. Dreißig Minuten Impuls, 
um sich Zeit für sich selbst zu nehmen. In Bollschweil in der Kirche
* Mittwoch, 09. März, 19:30 Uhr 
* Mittwoch, 16. März, 19:30 Uhr 
* Mittwoch, 23. März, 19:30 Uhr 
* Mittwoch, 30. März, 19:30 Uhr 
* Mittwoch,  6. April, 19:30 Uhr 
* Mittwoch, 13. April, 19:30 Uhr 

Herzliche Einladung! 
Ausführlichere Informationen zu weiteren Gottesdiensten und 
allen Veranstaltungen der SE finden Sie auf der Homepage 
(www.kath-bom.de)  oder im Pfarrbrief. 

Samstag, 26.02.2022: 
Hof-Apotheke Freiburg  Tel.: 0761 - 3 98 29 
Kaiser-Joseph-Str. 179, 79098 Freiburg (Innenstadt) 

Sonntag, 27.02.2022: 
Batzenberg-Apotheke Schallstadt  Tel.: 07664 - 6 01 80 
Basler Str. 82, 79227 Schallstadt (Wolfenweiler) 

Montag, 28.02.2022: 
City-Apotheke in der Schwarzwaldcity  Tel.: 0761 - 3 47 74 
Schiffstr. 5, 79098 Freiburg (Innenstadt) 

Dienstag, 01.03.2022: 
Schneckental-Apotheke  Tel.: 07664 - 60 09 00 
Schwabenmatten 3, 79292 Pfaffenweiler, Breisgau 

Mittwoch, 02.03.2022: 
Haslach-Apotheke Freiburg  Tel.: 0761 - 49 40 00 
Carl-Kistner-Str. 33, 79115 Freiburg (Haslach) 

Donnerstag, 03.03.2022: 
K & K Apotheke im Vauban  Tel.: 0761 - 88 85 70 80 
Paula-Modersohn-Platz 3, 79100 Freiburg (Vauban) 

Freitag, 04.03.2022: 
Bären-Apotheke im Stühlinger  Tel.: 0761 - 27 36 55 
Lehener Str. 21, 79106 Freiburg (Stühlinger) 

Diese tagesaktuellen Daten unterliegen einem ständigen Än-
derungsservice. 

Infos und weitere Apotheken unter: 
http://www.lak-bw.de/Notdienstportal‘. 

Der Notdienst gilt für die Apotheken i.d.R. bis zum darauffol-
genden Tag, 08.30h. Für die Richtigkeit wird keine Gewährleis-
tung übernommen. Informieren Sie sich vorab telefonisch bei 
der diensthabenden Apotheke. 
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Evangelisches Pfarramt
Jengerstraße 9
79238 Ehrenkirchen
Pfarrer Fritz Breisacher 
Tel.: 07633-7020 / Fax: 07633-500579
E-Mail: pfarramt@ekeb.de 

Liebe Gemeindemitglieder! 
Die lang ersehnten Lockerungen sind in Sicht! Die Landesregierung 
hat in der neuen Coronaverordnung, die ab 9.2.22 gilt, die geplante 
3G-Pflicht für Gottesdienste ausgesetzt, auch ist die Kontaktdatener-
hebung nicht mehr erforderlich.
Es bestehen derzeit nur die Abstandsregeln und die FFP2-Masken-
pflicht während des Aufenthalts in Innenräumen. Diese Entwicklung 
freut uns sehr. Und: wir freuen uns auf Sie und laden Sie herzlich zu 
unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen ein. Wenn Sie sich auf 
https://ekeb.church-events.de anmelden möchten, würde uns das 
bei der Organisation der Gottesdienste helfen.

Freitag, 25. Februar 2022 
15.00 – 18.00h Wir haben im Schloss, Schlossstr. 7, wieder für Sie ge-
öffnet und freuen uns auf Ihren Besuch. Das Team Forum Eine Welt

Sonntag, 27. Februar 2022 (Estomihi) 
10.00 Uhr Gottesdienst

Dienstag, 01. März 2022 
16.00 Uhr Gottesdienst im Prälat-Stiefvater-Haus

Freitag, 04. März 2022 
15.00 – 18.00h Wir haben im Schloss, Schlossstr. 7, wieder für Sie ge-
öffnet und freuen uns auf Ihren Besuch. Das Team Forum Eine Welt

18.00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag  
im Paul-Gerhardt-Haus 
Wir bitten um Anmeldung unter https://ekeb.church-events.de. 
Eine Kurzversion des Gottesdienstes gibt es auch als Videoimpuls 
(den Link finden Sie zeitnah auf www.ekeb.de)

Sonntag, 06. März 2022 (Invokavit) 
10.00 Uhr Gottesdienst, vertreten durch Prädikant Steffen Berninger

Das biblische Motto für die kommende Woche: 
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet 
werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Men-
schensohn. Lukas 18,31 

Liebe Grüße aus dem evangelischen Pfarrhaus, 
Ihr Pfarrer Fritz Breisacher 
 
 

Soziale Einrichtungen

Die Nachbarschaftshilfe  
in Ihrer Nähe 
Unser Angebot für Sie: 
Unbürokratische Hilfen z.B.
•	 Entlastung und Unterstützung für Familien und pflegende Ange-

hörige
•	 Bei der Begleitung zum Arzt oder Behördengänge
•	 Beim Einkaufen
•	 Bei Spaziergängen
 
Sie können uns persönlich sprechen:  
Montag, Mittwoch u. Freitag von 9 – 12 Uhr 
in Bollschweil im Pfarrhaus  
  
Dienstag von 9 – 12 Uhr und Donnerstag von 14 – 17 Uhr 
in Ehrenkirchen im Rathaus (Zi. 1.9)  

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter  07633 / 4065813 

Sie können auch eine E-Mail senden an:  hilfe@obere-moehlin.de 

Weitere Informationen finden Sie unter:  www.obere-moehlin.de 

Dorfhelferinnenwerk  
Sölden e.V. 
Sie befinden sich... 
...im Krankenhaus? 
...zur Kur? 
...krankgeschrieben zu Hause (auch z.B. Risikoschwangerschaft 
oder nach einem Krankenhausaufenthalt)? 
  
Sie sind... 
...krankenversichert (freiwillig oder Pflichtversicherung)? 
...Voll- oder Teilzeit-Hausfrau oder -Hausmann? 
  
Sie haben... 
...Kinder unter 12 Jahren (bei AOK-Versicherten Kinder 
unter 14 Jahren)? 
...ein behindertes Kind? 
...eine Krankmeldung Ihres Arztes? 
  
Sie suchen 
...jemanden, der sich während Ihres Krankenstandes um 
Ihre Kinder, den Haushalt, sowie die sonst regelmäßig 
von Ihnen ausgeführten Haus-, Garten- und ggf. landwirtschaftli-
chen 
Arbeiten kümmert? 
  
Dann wissen Sie... 
...jetzt, dass wir für Sie da sind und dafür sorgen, dass Sie 
sich in Ruhe erholen können, während unsere Dorfhelferinnen 
die sonst von Ihnen täglich verrichteten Arbeiten erledigen. 
  
Sie müssen... 
...nicht unbedingt einen landwirtschaftlichen Betrieb führen! 
Die oben genannten Voraussetzungen reichen bereits 
aus, damit Sie einen Anspruch auf den Einsatz einer 
Dorfhelferin haben. 
  
Ihre Ansprechpartnerin und Einsatzleitung 
Karin Birk, Telefon: 0 76 64 / 40 58 06 9 oder
 Mobil: 01 78 / 90 34 56 3 
  
Station Ehrenkirchen 
Träger der Station: 
Gemeinde Bollschweil 
Gemeinde Ehrenkirchen
Kath. Kirchengemeinde Bollschweil
Kath. Kirchengemeinde Bollschweil-St. Ulrich
Kath. Kirchengemeinde Ehrenkirchen-Kirchhofen
Kath. Kirchengemeinde Ehrenkirchen-Ehrenstetten
Kath. Kirchengemeinde Ehrenkirchen-Norsingen
Kath. Kirchengemeinde Ehrenkirchen-Offnadingen
Kath. Kirchengemeinde Ehrenkirchen-Scherzingen 

 
 

Öffnungszeiten  
Tafelladen Bad Krozingen,  
Bahnhofstr. 4b 
Einlass nur mit Mund-Nasen-Bedeckung in allen Tafel- und Kleiderlä-
den nach entsprechend gültiger Coronaverordnung 
Letzter Einlass: jeweils 10 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten 
Unsere Bürozeiten  
Montag bis Freitag: 8:00 - 13:00 Uhr
Tel.: 07633 9231561 | Email: tafel-staufen@caritas-bh.de

Tafelladen Bad Krozingen - Bahnhofstraße 4b 
Montag, Mittwoch, Freitag: 13:30 - 15:30 Uhr
Dienstag, Donnerstag: 11:30 - 13:30 Uhr

Kleiderladen Bad Krozingen
Montag, Mittwoch, Freitag: 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag, Donnerstag: 11:00 bis 13:00 Uhr
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Montag bis Mittwoch: Verkauf von Damenkleidung
Donnerstag und Freitag: Verkauf von Herren- und Kinderkleidung,
Bett-und Tischwäsche, Handtücher sind an allen Verkaufstagen in 
beiden Abteilungen verfügbar 
Annahme von Spenden: Montag bis Freitag: 8:00 - 13:00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung 
 
 

Vereinsmitteilungen

Veranstaltungen im Alten Rathaus weiterhin nach 2 G+ Regel 
(nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt mit einem aktuellen 
Test. Vom Test ausgenommen sind Geboosterte und Menschen, 
deren Genesung nicht länger als drei Monate zurückliegt) Bitte 
auf dem Markt Maske tragen und auf Abstände achten, auch 
beim Besuch des Bücherregals.  
Freitag, 25. Februar, 15.00 bis 16.00 Uhr: Wochenmarkt. Mit Bio-
Obst und frischem Bio-Gemüse von Constantin und mit feinen Käse-
sorten von Anne. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen im Markt-Café. 
Das Bücherregal ist geöffnet.  
Freitag, 04. März, 15.00 bis 16.00 Uhr: Wochenmarkt. Mit biolo-
gisch erzeugtem Gemüse und Obst, mit Käse aus Frankreich und der 
Schweiz und mit Honig und Kerzen von Herbert. Im Café am Markt 
gibt es Kaffee und Kuchen. Das Bücherregal ist geöffnet.  
Kontakt: Karl Dischinger, Tel. 8608. 
  
Einladung an Hobbykünstler 
Die Agenda 21 feiert in diesem Jahr ihr 20jähriges Jubiläum. Aus 
diesem Anlass gibt es auf dem Wochenmarkt in der Dorfmitte für 
Hobbykünstler und Heimwerker aus Bollschweil und Umgebung die 
Gelegenheit, ihr Können und ihre Kunst zu präsentieren. Ob sie mit 
Filz, Holz, Glas, Textilien, Farbe oder Schmuck arbeiten - alle Bürgerin-
nen und Bürger, die sich angesprochen fühlen, können ihre Produkte 
auf dem Markt anbieten. 
Wann? Am Freitag, 20. Mai 2022 von 15.00 bis 18.00 Uhr. Fragen, 
Kommentare und Anmeldungen bitte an Veronika Schweizer, Tel. 
07633 5209 oder an veronika-schweizer@t-online.de. Wir freuen uns 
auf Ihr Interesse. 
 

 
-26. Febr. Samstag: „Stammtisch/Fasnet mit Nar-
rensuppe und Narrengebäck“, neu: ab 11 Uhr, 
Wanderung zum Stammtisch ohne Wanderführung, 
Treffpunkt 9:30 Uhr, Talstation/Schauinslandbahn. 
Vorschlag: Von Horben zum Berglusthaus, mit Bus 
nach Horben Rathaus; von hier ca. 1,15 Std. auf 

markiertem Weg zum Berglusthaus. Aufstieg:  224m/3,5km, Horben 
Rathaus (607m)–Ignazhof(587m)–An der Linde rechts abbiegen, 
der blauen Raute folgen–nach 500m auf geteerter Straße links in 
Bußweg abbiegen–Mainackerhof (755m–Fußweg durch den Wald–
Parkplatz Gerstenhalm (859m)–Eckewitti (860m)–Am Geißenfelsen 
(855m)–Berglusthaus (831m), eventuell Übernachtung.  
-27. Febr., Sonntag: „Winter-/Schneeschuhwanderung“ am Feld-
berg, Treff: 08.05 Uhr, Hbf, Zug Richtung Titisee, Auf-/Abstieg: 350m, 
Gehzeit: 3-4Std/10km, mittel, Rucksackverpflegung: ja, Einkehr: nach 
Absprache, Führung: Brigitte Huber 
-01 März, Dienstag: „Gesundheitswanderung“, Treff: 14 Uhr, Musik-
pavillon Stadtgarten, für alle Altersgruppen, kurze Wanderungen ca. 

2 Std, kombiniert mit gezielten sanften Übungen aus der Physiothe-
rapie, die fit machen, Kosten: Nichtmitglieder 3,- €, Mitglieder frei, 
Leitung: Walter Sittig, zertifizierter Gesundheitswanderführer, Tel.: 
0173329 2710, E-Mail: waltersittig@aol.com 
Gäste sind herzlich willkommen. Anmeldung bei Führung erfor-
derlich. Corona Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten. 

Kultur im bolando - Programm-Flyer
Liebe Bollschweiler Bürgerinnen und Bürger,
mit großer Freude haben wir in den vergangenen Wochen an dem 
Programm-Flyer gearbeitet, den Sie nun druckfrisch in Händen halten. 
Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass das Land Baden-Würt-
temberg das bolando - Kulturprogramm in diesem Jahr fördert: 
Gefördert im Impulsprogramm „Kultur trotz Corona“ des Minis-
teriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Würt-
temberg“  

Ab sofort können Sie für alle drei kommenden Veranstaltungen Kar-
ten online – oder im bolando – erwerben. Es lohnt sich schnell zu 
sein, denn wir können nur eine begrenzte Anzahl von Gästen einlas-
sen. 
Es gelten die aktuellen Corona-Regeln! 
Wir danken für Ihr Verständnis und für Ihre Unterstützung. 
Herzlich grüßt Sie für den Vorstand des bolando Kulturvereins 
Sandra Klein-Gißler 
 

 

Die Trompete
Die Trompete ist ein Musikinstrument aus 
Blech. Es kommt in fast allen Arten der 
Musik vor und war schon vor 1000 Jahren 
wichtig. Sowohl in der Militärmusik, in 
der Blasmusik, im großen Symphonieor-

chester, aber auch im Jazz und der Rockmusik werden Trompeten 
gespielt. Man nennt sie auch Blasinstrument. Wenn man die Trom-
pete auseinanderbiegen würde, wäre sie 137 Zentimeter lang. Der 
Ton entsteht nicht dadurch, dass man in die Trompete hineinbläst. 

Der Spieler setzt seine Lippen an das Mundstück. Seine Lippen 
schwingen, damit sorgt er dafür, dass auch die Luft in der Trompe-
te schwingt. Bis 1820 hatten die Trompeten keine Ventile, um alle 
Töne spielen zu können. Sie wurden deshalb vor allem benutzt, um 
einfache Signale zu blasen, zum Beispiel in der Armee oder bei der 
Post. Deshalb hat die Post in vielen Ländern noch heute ein solches 
Posthorn als Erkennungszeichen. Heutzutage hat eine Trompete drei 
Ventile. Damit können alle Töne gespielt werden, genauso wie mit 
den schwarzen und weißen Tasten am Klavier. 

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

HAUS IM HEXENTAL und Umgebung GESUCHT
Zwei bis drei nette Familien mit Kindern suchen großes Haus 
(auch renovierungsbedürftig) im Hexental in Ortsrandlage. 

Gerne auch mit „Alten-Wohnteil“ für die Vorbesitzer.
Ums Haus wäre Platz für Garten, Hühner und Werkeln schön!

Wir freuen uns über Angebote! hexental@posteo.de, 0163 328 77 45

Ende des redaktionellen Teils





Haus zur Miete gesucht
Junges Paar, leicht über 50, beide berufstätig, sucht 

4 - 5 Zi. (Wohnung oder Haus), 
im Idealfall mit Werkstattmöglichkeit. 

hausfinden@freenet.de  •   0177 605 09 28

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Benötigen Sie eine ausführliche, persönliche Beratung? 

WIR SIND FÜR SIE DA! Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11


